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Die elektronische Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung (eAU) startete zum Quartals-
wechsel am 1. Oktober 2021. Auf diesen 
Termin hatten sich die Selbstverwaltungs-
partner und das Bundesministerium für 
Gesundheit geeinigt. Ursprünglich hatte 
das Terminservice- und Versorgungs-
gesetz bereits den 1. Januar 2021 vor-
gesehen. Für Arztpraxen, in denen die 
notwendigen technischen Voraussetzun-
gen (siehe unten) noch nicht zur Verfü-
gung stehen, gilt allerdings eine Über-
gangsregelung. Nach dieser kann bis zum 
31. Dezember 2021 weiterhin das bishe-
rige papierbasierte Verfahren („gelber 
Schein“) genutzt  werden.

Spätestens ab dem 1. Januar 2022 sind somit alle 
Arztpraxen und Krankenhäuser – letztere im Rah-
men des Entlassmanagements – verpflichtet, jede 
ausgestellte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung 
elektronisch über das sichere Übermittlungsver-
fahren KIM (Kommunikation im Medizinwesen) 
der Telematikinfrastruktur (TI) an die jeweilige 
Krankenkasse der Versicherten zu übermitteln. 
Die Versicherten senden hingegen weiterhin einen 
Ausdruck der eAU an ihren Arbeitgeber. Ihnen ist 
daher verpflichtend ein Papierausdruck auszuhän-
digen. Bei diesem handelt es sich allerdings nicht 
mehr um das bisher genutzte Muster-1-Formular. 

Technische Voraussetzungen  
und das Verfahren

Unabdingbar für die Übermittlung einer eAU an 
die Krankenkassen ist der Anschluss der Praxis 
an einen KIM-Dienst (siehe Bayerisches Ärzte-
blatt 4/2021, Seite 139). Zudem ist ein Modul 
für das Praxisverwaltungs- bzw. Krankenhaus- 
Informationssystem erforderlich, über das die 
eAU ausgefüllt, signiert, versendet und ausge-
druckt werden kann. Die Kassenärztliche Bun-
desvereinigung (KBV) zertifiziert diese Module 
der Praxis verwaltungssysteme und stellt eine 
Liste der bereits zertifizierten Systeme zur Ver-
fügung (https://update.kbv.de/ita-update/
Service-Informationen/Zulassungsverzeichnisse/
KBV_ITA_SIEX_Verzeichnis_DiMus.pdf).

Zur verpflichtenden rechtssicheren, qualifizierten 
elektronischen Signatur wird zudem ein Konnek-
tor mindestens der Produkttypversion 3 (eHealth-
Konnektor) sowie ein elektronischer Heilberufs-
ausweis (eHBA) der Generation 2 benötigt. Liegt 
ein eHBA aus technischen oder anderweitigen, 
von Ärztinnen und Ärzten unverschuldeten Grün-
den nicht vor, kann auch mit der SMC-B (Praxis-
ausweis) signiert werden.

Trotz der bestehenden Übergangsregelung sollten 
die Ärzte die benötigten technischen Komponen-
ten zeitnah bestellen, um die eAU frühzeitig in 
ihre Praxisabläufe zu integrieren, da am 1. Ja-
nuar 2022 ebenfalls das E-Rezept verpflichtend 
startet (siehe Bayerisches Ärzteblatt 7-8/2021, 
Seite 326).

Der eHealth-Konnektor unterstützt die soge-
nannte Stapelsignatur. Mit dieser lassen sich 
mehrere Dokumente in einem Vorgang signieren, 
ohne für jedes einzelne Dokument erneut eine 
PIN eingeben zu müssen. Sämtliche an einem Tag 
ausgestellten eAUs können also gesammelt, als 
Stapel signiert und anschließend versendet wer-
den. Empfehlenswert ist jedoch ein Konnektor-
Update auf die Produkttypversion 4+, sobald 
diese verfügbar ist. Zwei von drei Konnektor-
herstellern besitzen bereits eine Zulassung für 
ihr entsprechendes Software-Update (Stand 
Mitte August 2021).

Mit dem Upgrade unterstützt der Konnektor 
auch die Komfortsignatur. Mit dieser können 
für einen Zeitraum von 24 Stunden bis zu 250 
Signaturen ohne weitere PIN-Eingabe durch eine 
einfache Bestätigung (beispielsweise Mausklick 
im Primärsystem) ausgelöst werden. Damit kann 
die eAU unmittelbar nach ihrer Ausstellung si-
gniert und versendet werden. Dies vereinfacht 
die Prozesse – vor allem, wenn bei dem Versand 
der eAU technische Störungen auftreten. Im 
Vergleich zur Stapelsignatur lassen sich bei der 
Komfortsignatur eventuelle Störungen unmittel-
bar erkennen. Dann greift ein Ersatzverfahren, 
bei dem Ärzte den Versicherten – wie bisher – 
einen Ausdruck der Krankschreibung für die 
Krankenkasse mitgeben. 

Nutzen Praxen die Stapelsignatur und stel-
len eine technische Störung fest, die auch bis 
zum folgenden Werktag anhält, müssen sie die 
 Papierbescheinigung selbst an die Krankenkasse 

übermitteln, da zu diesem Zeitpunkt der Patient 
die Praxis bereits wieder verlassen hat. 

Auf absehbare Zeit gibt es keine mobile Zugangs-
möglichkeit für Ärzte in die TI. Die PVS-Module 
ermöglichen deshalb, „leere“ eAU-Ausdrucke vor 
einem Hausbesuch zu erzeugen. Ärzte unter-
schreiben diese handschriftlich und versenden 
die eAU im Nachgang – elektronisch signiert – 
über ihr Praxisverwaltungssystem. Gemäß den 
geltenden Regelungen ist dies bis zum nachfol-
genden Werktag möglich. Alternativ kann die 
eAU auch gänzlich nachgelagert in der Praxis 
erstellt werden. Anschließend ist dann allerdings 
ein postalischer Versand beider unterschriebener 
Ausdrucke an die Patienten notwendig. 

Vergütungsregelungen

Für den zur Übermittlung der eAU notwendi-
gen KIM-Dienst erhalten Praxen eine einmali-
ge Einrichtungspauschale von 100 Euro sowie 
eine Betriebskostenpauschale von 23,40 Euro. 
Für den eHBA gilt die Pauschale für die TI-
Grundausstattung von 11,63 Euro pro Quartal 
und Ärztin/Arzt. Im Rahmen der verpflichten-
den Grundausstattung mit den Komponenten 
für die elektronische Patientenakte wird das 
Konnektor-Update zudem einmalig mit 400 
Euro pauschal vergütet.

Weiterentwicklung

Das beschriebene Verfahren wird zum 1. Juli 
2022 weiterentwickelt. Ab diesem Zeitpunkt 
übermittelt die Arztpraxis zwei Ausführungen 
der eAU an die Krankenkasse: eine für die Kran-
kenkasse und einen für den Arbeitgeber. Der 
Arbeitgeber ruft diese bei den Krankenkassen 
seiner Mitarbeiter ab, sobald sich diese krank-
gemeldet haben. Eine Weiterleitung durch die 
Versicherten an Arbeitgeber und Krankenkasse 
erfolgt dann nicht mehr. Auf Wunsch erhalten 
Versicherte einen Ausdruck der Arbeitsunfä-
higkeitsbescheinigung.
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